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Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, 
Integration und Gleichstellung | Postfach 70 61 | 24170 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Christian Dirschauer
Landeshaus
24105 Kiel

An die
Vorsitzende des Sozialausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Katja Rathje-Hoffmann
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

nachrichtlich:
Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Staatssekretär

April 2025

Beantwortung lfd. Nr. 11 zu Umdruck 20/4160 – Übersicht der Zahlungen an 
Verbände  aus dem Härtefallfonds soziale Vereine und Verbände zur Kenntnis

Sehr geehrter Herr Dirschauer, sehr geehrte Frau Rathje-Hoffmann,
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gesehen
und weitergeleitet
Kiel, den 06.04.2025
gez. Staatssekretär Oliver Rabe

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/4674

Textfeld
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in der gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Sozialausschusses zum Haushalt 2025 am 
28.11.2024 wurde darum gebeten, eine Übersicht zum Härtefallfonds soziale Vereine und 
Verbände (1005-684 15), wer was wofür erhalten hat, zu übersenden.

Mit dem Umdruck 20/4160 hat das MSJFSIG mitgeteilt, dass diese Übersicht übersandt 
wird, sobald die Abrechnungen vorliegen. Dies ist zwischenzeitlich erfolgt.

Zweck der Förderung war es, Vereine und Verbände, die einem sozialen Zweck dienen, 
wegen gestiegener Energiepreise in Folge des russischen Angriffskrieges auf die  Ukraine 
zu entlasten. Die Fördermittel in Höhe von insgesamt 5.060.000 Euro wurden der 
Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände e.V. (LAG) zur Weiterleitung 
von Billigkeitsleistungen als Härtefallhilfen für soziale Vereine und Verbände zur Verfügung 
gestellt. Die Förderung wurde beendet.

Der Bewilligungszeitraum endete am 31.10.2024. Die nicht ausgekehrten Mittel des 
Härtefallfonds in Höhe von 4.979.270,02 Euro sind dem Ministerium fristgerecht erstattet 
worden. Die LAG hat die Verwendung der Billigkeitsleistungen innerhalb der 6-Monatsfrist 
nachgewiesen (im Detail s. Anlage).

Fördermittel 5.060.000,00 €
Gesamtausgaben  -31.729,98 €

Verwaltungsanteil LAG -49.000,00 €

Erstattung 4.979.270,02 €

Die LAG macht bürokratische Hürden, die knappen zeitlichen Möglichkeiten und die 
verzögerte Umsetzung der Richtlinie für die geringe Resonanz mitverantwortlich. Diese 
Einschätzung wird nicht geteilt. 

Vom Ministerium wurden mit der LAG abgestimmte Antragsvordrucke ausgegeben, mit 
denen nach wenigen Angaben der Förderbetrag festgestellt werden konnte. Offenbar war 
aber auch das Interesse an der möglichen Unterstützung gerade bei den kleinen, 
ehrenamtlich geführten Vereinen nicht so ausgeprägt, wie die Problemanzeigen im Vorfeld 
haben vermuten lassen. Die Rückmeldungen blieben trotz mehrfacher Werbung der LAG 
überschaubar. Nicht zuletzt hatte sich erwiesen, dass die Entwicklung der Energiepreise 
nicht den Prognosen für den kritischsten Fall entsprachen, was auch auf die 
Anstrengungen der Bundesregierung zurückzuführen sein dürfte.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Albig

Anlage: Härtefallfonds - Nachweis im Detail
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Allgemeine Datenschutzinformationen:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. 
mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union.Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/
datenschutzerklaerung.html

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html


Härtefallfonds soziale Vereine und Verbände

Datum Eingang Ausgang Verein
27.05.2024 5.060.000,00 €
23.07.2024 -541,00 € DRK KV Pinneberg
23.09.2024 -5.799,00 € Schloss Ascheberg
25.09.2024 -10.509,00 € DRK KV Bad Segeberg
16.10.2024 -3.535,00 € DRK KV FL Stadt
16.10.2024 -6.478,00 € DRK KV FL Haus Martinsberg
27.11.2024 -4.867,98 € Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.

Gesamtausgaben -31.729,98 €

Verwaltungsanteil LAG 49.000,00 €
Rücküberweisung Sozmin 4.979.270,02 €
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